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Liebe Hobbybrauer, 
 
anbei findet ihr die 48. Ausgabe unseres Vereins-
blatts, dem VHD-Schalander.  
 
Mit der obligatorischen Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung und detaillierten Informationen zu der 
angedachten Satzungsänderung, kommt unser Ver-
einsblatt dieses Mal in einem sehr bürokratischen 
Gewand daher. Deshalb freue ich mich, dass zumin-
dest mit den Berichten zu der Bonner Brauschau und 
dem Dietkirchener Markt zwei kleine Artikel dabei 
sind, die sich mit Bier und Hausbrauen beschäftigen. 
Ich hoffe trotzdem, dass der gesamte Schalander 
eure Aufmerksamkeit findet. 
 
Die Inhalte in dieser Ausgabe sind im Einzelnen: 
 
 Anmerkungen zur Satzungsänderung 
 Die Brauschau in Bonn 
 Aktualisierung der Mitglieder-Daten 
 VHD-Flaschenträger 
 Historischer Markt in Dietkirchen 
 Einladung zur JHV 2022 
 Entwurf der Satzungsänderung 
 Antrag zur Datenänderung 

 
Berichte aus den Braugruppen, sind natürlich jeder-
zeit willkommen. Ich bin mir sicher, dass bei den 
Hobbybrauern vieles passiert, das eine Erwähnung 
verdient. Es muss nicht immer ein ausführlicher Arti-
kel sein, ein Bild und ein „Dreizeiler“ genügt oft 
auch. 
 
Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Schalan-
der und allen Teilnehmer viel Erfolg auf den Haus- 
und Hobbybrauertagen, an denen ich dieses Mal lei-
der nicht teilnehmen kann.  
 
Für Fragen, Anmerkungen und Hinweise stehe ich 
gerne zur Verfügung.  
 
Für den VHD e. V.  
 
Pascal Collé 
(schalander@hausgebraut.de) 

Änderung der VHD-Satzung 
 
Michael Mihm 
 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2021 in 
Kleve hatte ich ja schon mal das Thema „Satzungsän-
derung“ angesprochen. Aufgrund der Weiterentwick-
lung in technischen und gesellschaftlichen Bereichen 
ist es erforderlich auch unsere Vereinssatzung, wie 
man gelegentlich zu sagen pflegt, upzugraden. 
 
Die Entwurfsversion der angedachten Satzungsände-
rung ist im Anhang dieses Schalanders abgedruckt. 
 
Dennoch möchte ich zu einzelnen Passagen einige 
Informationen/Erläuterungen zur Verfügung stellen. 
 
Neu ist der „§ 9a Online-Mitgliederversammlung und 
schriftliche Beschlussfassungen“. Mit dieser Ergän-
zung möchten wir die Satzung zukunftsfähiger gestal-
ten und uns die Optionen virtueller Mitgliederver-
sammlungen bzw. schriftlicher Abstimmungen der 
Mitglieder für den Bedarfsfall offenhalten. 
 
Für den „§ 3 Mitgliedschaft“ haben wir eine Ergän-
zung eingeplant. Mit der Aufnahme von juristischen 
Personen (z.B. GmbH, AG, GbR etc.) wird eine klare 
Trennung zwischen den Mitgliedsparteien vollzogen. 
Hierbei versprechen wir uns klarere, gesetzeskon-
formere Definitionen einer Mitgliedschaft. Die Tren-
nung von natürlichen und juristischen Personen ist in 
der heutigen Zeit eigentlich schon selbstredend. Mit 
nur einem Stimmrecht (je Gesellschaft) in der Mit-
gliederversammlung sehen wir keine Gefahr einer 
Lenkungsfunktion bei Abstimmungen. Logischerweise 
erfolgt in „§ 5 – Ende der Mitgliedschaft für juristi-
sche Personen“ der Gegenpart zu § 3, in dem der Be-
ginn einer Mitgliedschaft geregelt ist. 
 
In „§ 9 Die Mitgliederversammlung“ ist die Ergänzung 
bezüglich der Information zur Mitgliederversamm-
lung via E-Mail bzw. Postversand klarer geregelt. 
Zwecks Ressourcenbindung in der Vorstandsarbeit 
obliegt hier dem Mitglied mehr Verantwortung be-
züglich der Datenpflege. 
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In den §§ 2 und 7 bis 12 unserer Satzung ist die Um-
benennung des Vorstandes avisiert. Auch hier möch-
ten wir uns zukunftsfähiger präsentieren. In vielen 
Vereinen ist das „Präsidium“ bereits gang und gebe. 
Auch mit Blick auf länderübergreifende Kontakte ist 
diese Sprachregelung längst bekannt. 
 
Ich hoffe, mit diesen ergänzenden Informationen die 
avisierte Satzungsänderung etwas klarer und deutli-
cher begründet zu haben. 
 
 
 
 
 

Ein Besuch bei der 
Bonner Brauschau  

 
Marcus Fontain  
 
Ende August 2022 fand die dritte Bonner Brauschau 
statt. Hierzu eingeladen hatte der Verein „Bonner 
Heimbrauer e. V.“, der 2017 gegründet wurde und es 
sich zum Ziel gemacht hat, die kreative Vielfalt des 
Heimbrauens der allgemeinen Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Eine Abordnung der VHD-Braugruppe 
„Hobbybrauer Nordrhein“ hatte sich auf den Weg 
nach Bonn gemacht, um sich durch die Bierkarte, auf 
der alle Biere aufgelistet waren, zu kosten. 
 

 
(Austeller und Besucher der Brauschau; Bild: M. Fontain) 

 
30 Hobbybrauer und Hobbybrauerinnen stellten rund 
50 Biere vor. Die Vielfalt an diesem Tag war immens – 
so gab es neben traditionellen Biersorten auch sehr 
kreative Kombinationen zu probieren. Leichte Biere, 

schwere Böcke, Kräuterbiere und Fruchtkreationen: 
es war alles dabei. 
 
Über 250 Besucher und Besucherinnen fanden den 
Weg zu diesem großartigen Event. Beim Verkosten 
der reichlich ausgeschenkten Biersorten, blieb es 
nicht aus, dass alle fachsimpelten. Über Geschmack 
lässt sich bekanntlich hervorragend diskutieren. 
 
Am Ende gab es eine kleine internen Abschlussfeier, 
zu der nur die Helfer und die Aussteller geladen wa-
ren. Aber die angereisten Nordrhein Hobbybrauer 
ließen es sich nicht nehmen, in privater Runde den 
Abend ausklingen zu lassen und so endete der Tag 
mit dem ein oder anderen mitgebrachten Bier. 
 

 
(Kreative Biere auf der Bonner Brauschau; Bild: M. Fontain) 

 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die sehr gut 
organisierte Veranstaltung nach einer Wiederholung 
schreit und für weitere Nachahmer zu empfehlen ist. 
 
 
Wie funktioniert eine Brauschau? 
Brauschauen gab es hierzulande schon öfter – Müns-
ter, Köln, Schwelm und Bonn, um einige Beispiele zu 
nennen. Das Konzept der Brauschau ist so einfach wie 
erfolgreich: ein geeigneter Raum, möglichst viele 
Hobbybrauer, die ihre Biere vorstellen und bierinte-
ressierten Besucher, die die angebotenen Biere pro-
bieren. Brauschauen sind meisten lokal ausgerichtet, 
also lokale Hobbybrauer treffen auf lokale Besucher. 
 
Der Veranstalter organisiert einen Raum und lädt 
mehrere Hobbybrauer ein, ihre Biere einem Publikum 
zugänglich zu machen. Um die Kosten zu decken, zah-
len die Besucher in der Regel ein Eintrittsgeld, in dem 
meist ein Verkostungsglas beinhaltet ist. Mit Bier-
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marken (oder einem Obolus) zahlen die Besucher die 
angebotenen Biere. Manchmal gibt es einen Wett-
bewerb. 
 
Es gibt eine Spülstation, an der man sein Glas zwi-
schen den Proben ausspülen kann. Mit diesem Glas 
kann man also von Brauer zu Brauer gehen, viele un-
terschiedliche Biere verkosten und mit dem Brauer 
sowie anderen Gästen diskutieren. 
 
Wir würden uns freuen, wenn die Braugruppen, Part-
nervereine und Mitglieder im VHD, weitere solche 
lokalen Events auf die Beine stellen könnten. Denn 
eine Brauschau ist eine ideale Möglichkeit, das Heim-
brauen weiter bekannt zu machen und zu fördern – 
auf die Größe kommt es dabei nicht an und der Ver-
anstalter muss nicht unbedingt ein Verein sein.  
 
Vielleicht sehen wir uns ja auf einer der nächsten 
Brauschauen. 
 
 
 
 
 

Aktuelle Mitgliederdaten 
 
Michael Mihm  
 
Aktuelle, zustellungsfähige Adressen sind die Voraus-
setzung für jeden Mitgliederkontakt. Es nützt der bes-
te Mailingversand nichts, wenn euch unsere Vereins-
post nicht erreicht.  
 
Adressaktualisierung ist eine Kernkompetenz der 
Mitgliederverwaltung. Unsere Datenbank auf Aktuali-
tät zu prüfen und veraltete Mitgliedsdaten auf den 
neuesten Stand zu bringen, ist oft mit der Bindung 
von Vorstandsressourcen und letztendlich finanziel-
len Mehrkosten für die Vereinskasse verbunden. 
Schade, wenn wir euch aktuelle Informationen nicht 
mehr zustellen können, zudem bedeutet dies für un-
seren Verein erhebliche Kosten, die wir reduzieren 
möchten und müssen. Diese Problematik tritt meist 
nach einem größeren Post- bzw. Mailversand auf. Die 
Aktualisierung bedarf natürlich eurer Mithilfe. 
 
Den Versand einer Mail an über 700 E-Mail-Adressen 
nehmen wir zum Anlass, auf die richtigen, persönli-
chen Daten (Anschrift/Mailadresse/Bankverbindung 
etc.) hinzuweisen. Die Nachbearbeitung der Rückläu-

fer kostet viel Zeit, für die Recherche der richtigen 
Adresse und finanzielle Vereinsmittel für einen er-
neuten Postversand. Auch zusätzliche 50 Euro Mehr-
kosten können schmerzen. Die Rückmeldungen erga-
ben die unterschiedlichsten, vielfältigsten Gründe (z. 
B. von nicht zustellbar/über User unbe-
kannt/permanent error/Empfängeradressen abge-
lehnt: Zugriff verweigert/Postfach nicht verfügbar bis 
konnte nicht gefunden werden etc.) 
 
Die Problematik „aktuelle Mitgliedsdaten“ für eure 
Erreichbarkeit wurde bereits mehrfach thematisiert. 
Auch wurden im Schalander schon mal Beiträge dazu 
eingestellt. Vielleicht habt ja auch ihr in den letzten 
Wochen, Monaten (oder auch Jahren) eure An-
schrift/Kontoverbindung oder E-Mail-Adresse ge-
wechselt? Gleiches gilt natürlich auch für die Zukunft. 
Dann denkt bitte daran, uns die neuen Daten mitzu-
teilen. 
 
Ihr wollt eure Mitgliedsdaten, Anschrift oder Konto-
Verbindung ändern bzw. aktualisieren? Mit dem am 
Ende dieses Schalanders angehängten „Änderungs-
Antrag“ lassen sich eure relevanten Daten einfach 
und schnell aktualisieren. 
 
Darum unsere Bitte, prüft bitte mal eure von euch an 
uns übermittelten Daten. Sind die noch alle gültig, 
oder hat es in letzter Zeit Veränderungen gegeben.  
 
Wenn ja, freuen wir uns über eure korrigierten Da-
ten. Natürlich gehen wir sorgsam mit euren Daten 
um. 
 
 
 
 
 

Der VHD-Flaschenträger 
 
Marcus Fontain  
 
Es gibt etwas Neues aus der Merchandising-Ecke der 
VHD. 
 
Ihr seid auf der Suche nach einem tollen Geschenk für 
Weihnachten? Ihr hättet gerne für eure Braugruppe 
ein persönliches Mitbringsel? Dann ist der Flaschen-
träger aus Filz genau das richtige für euch. 
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Der Flaschenträger kann mit eurem Namen oder mit 
dem Namen eurer Braugruppe personalisiert werden. 
Auf der einen Seite ist das Wort „Sixpack“ gestickt 
und auf der zweiten Seite befindet sich das VHD-Logo 
und Platz (ca. 10 x 10 cm) für euren individuellen 
Schriftzug.  
 
Auf den Haus- und Hobbybrauertagen in Kleve wurde 
der VHD-Flaschenträger bereits angeboten. Jetzt 
kann dieser auch bei uns direkt per E-Mail an  
marcus.fontain@hausgebraut.de bestellt werden. 
Wir personalisieren den Flaschenträger dann mit eu-
rem Wunschtext, der neben dem VHD-Logo ange-
bracht wird. 
 

 
(Der VHD-Flaschenträger; Bild: M. Fontain) 

 
Der personalisierte Flaschenträger kostet 15,- Euro 
zzgl. Versandkosten in Höhe von 1,65 Euro. Natürlich 
könnt ihr diesen auch im Vorfeld bestellen und auf 
den HHBT 2022 in Herrieden (28.-30. Oktober) in 
Empfang nehmen. In diesem Fall spart ihr euch natür-
lich die Versandkosten. 
 
Viel Spaß mit eurem „Sixpack“ wünscht euch euer 
Schriftführer Marcus. 
 
 
 
 

11. „Dickerischer Maat“: 
Hobbybrauer mischen mit 

 
 
Pascal Collé 
 
In dem Limburger Stadtteil Dietkirchen an der Lahn 
fand am 2. Oktober der 11. Dietkircher Markt statt.  
 
Der „Dickerischer Maat“ ist die Neuauflage des histo-
rischen Markts, der schon im Hochmittelalter überre-
gionale Besucher anzog. Seit seiner Wiederbelebung 
1991 wird er alle drei Jahre von den Dietkirchener 
Einwohnern auf die Beine gestellt.  
 
Das besondere an der Veranstaltung ist, dass sich 
viele der Bewohner aktiv einbringen und in selbstge-
nähten Kostümen historische Stände betreiben. So 
wird den mehreren Tausend Besuchern am Markttag 
einiges geboten. 
 
Nach der feierlichen Eröffnung am Herrnberg mit 
Fassanstich und traditionellem Schreittanz, bot der 
Markt zahlreiche historische Attraktionen: traditio-
nelle Handwerke (wie Weben, Spinnen, Flechten, 
Schmieden) wurde gezeigt, Harfe und andere histori-
sche Musikinstrumente spielten auf, die Waschwei-
ber führten Ihre Geräte vor und vieles mehr. 
 

 
(Eröffnung des Marktes mit historischem Tanz; Bild: P. Collé) 

 
Die Hobbybrauer von der Lahn, die ein fester Be-
standteil des Markttreibens sind, waren selbstver-
ständlich auch wieder dabei. Mit dem Ausschank ih-
res Bieres und dem historischen Schaubrauen beleb-
ten sie den Markt, so dass am Dorfbrunnen jederzeit 
viel Trubel war. 
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(Die VHD-Brauer beim Maischen; Bild: D. Schwickert) 

 
Gebraut wurden übrigens ca. 80 Liter Bier mit reich-
lich Röst- und Rauchmalz sowie dem Hopfen aus dem 
eigenen Garten. Pünktlich zum Marktausklang durch 
den Rundgang des Nachtwächters, war alles Bier aus-
geschenkt und die Hobbybrauer mit ihrem Sud fertig. 
Nur das Anstellen mit untergäriger Hefe musste am 
nächsten Tag erfolgen.  
 

 
(Holde Maid Regina bei der Hopfengabe; Bild: A. Schwickert) 

 
Nach dem Aufräumen blieben die Brauer noch zu ei-
ner gemütlichen Runde zusammen. 
 

Ansprechpartner  
im Verein 

 
 
Geschäftsführender Vorstand: 
 
1. Vorsitzender: Michel Mihm 
Vereinsanschrift  
Am Neuenstein 47, 97762 Hammelburg  
Tel. 09732/3550, michael.mihm@hausgebraut.de 
 
2. Vorsitzender: Markus Metzger 
Im Wurzgrund 6, 97753 Karlstadt am Main 
Tel. 09353/3759, markus.metzger@hausgebraut.de 
 
Kassierer: Peter Goetz 
Friedrichstraße 16, 63538 Großkrotzenburg 
Tel. 06186/1275, kasse@hausgebraut.de 
 
Schriftführer: Marcus Fontain  
St. Töniser Straße 48a, 47918 Tönisvorst 
Tel. 02156/4909686, marcus.fontain@hausgebraut.de 
 
 
Referenten: 
 
VHD-Schalander: Pascal Collé 
Rather Straße 62, 40476 Düsseldorf 
Tel. 0211/46894833, schalander@hausgebraut.de 
 
Bierverkostung: Detlef Mai, Andreas Schwickert  
und Dr. Thomas Theelen 
vhd.verkostungsteam@hausgebraut.de 
 
Presse-Arbeit: Pascal Collé (interim)  
Rather Straße 62, 40476 Düsseldorf 
Tel. 0211/46894833, medien@hausgebraut.de 
 
Webmaster: Dieter Moser 
new.webmaster@hausgebraut.de 
 
 
Im Internet: 
 
www.hausgebraut.de 
 
facebook.com/VHD1995 
 



 

Einladung zur 

Mitgliederversammlung 2022 
 

Hiermit ergeht an alle Mitglieder der Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer 

in Deutschland e.V. die Einladung zur  
 

Jahreshauptversammlung 

am Freitag, den 28.10.2022 
 

im Hotel & Landgasthof Bergwirt, 

Schernberg 1, 

in 91567 Herrieden 
 

Beginn 19:30 Uhr 
 

Tagesordnung: 
 

Top 1  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Top 2  Berichte des Vorstandes 

Top 3  Aussprache über die Berichte 

Top 4  Bericht der Kassenprüfer 

Top 5  Beratung und Beschluss über eingegangene Anträge  

Top 6  Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 

Top 7  Satzungsänderung § 3 – Erweiterung für juristische Personen 

Top 8  Satzungsänderung § 5 – Ende der Mitgliedschaft für juristische 

Personen 

Top 9  Satzungsänderung § 9 – Versand der Einladungen an letzte 

bekannte Adressen 

Top 10 Satzungserweiterung § 9a - Online-Mitgliederversammlung 

und schriftliche Beschlussfassungen 

Top 11 Satzungsänderung §2/§7/§8/§9/§10/§11/§12 – Umbenennung 

Vorstand 

Top 12 Verschiedenes/Mitteilungen und Anfragen 

Top 13 Ende der Veranstaltung 
 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 21.10.2022 ausschließlich 

schriftlich per Post oder per E-Mail beim Vorstand eingegangen sein. 
 

1. Vorsitzender: Michael Mihm, Am Neuenstein 47, 97762 Hammelburg 

Email: michael.mihm@hausgebraut.de 
 

oder 
 

2. Vorsitzender: Markus Metzger, Im Wurzgrund 6, 97753 Karlstadt 

Email: markus.metzger@hausgebraut.de 
 

 

gez. Michael Mihm 
- 1. Vorsitzender der VHD e. V. - 
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Entwurf zu der 

 Satzung der 

„Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in 
Deutschland e.V.“ - VHD e.V. 

(geändert und eingetragen am xx.yy.2022) 
 
Für die Satzung der „Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland in Deutschland“ wurde auf 
eine männliche bzw. weiblich Formulierung für alle Titel- und Funktionsbezeichnungen verzichtet, 
sinngemäß gelten beide Formulierungsmöglichkeiten. 
 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

Der Verein führt den Namen „Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland“, abgekürzt VHD und 
soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz e.V. Im 
Englischen trägt der Verein den Namen „German Homebrewers Association“. Er hat seinen Sitz in Gaiganz 
im Landkreis Forchheim. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§2 Zweck des Vereins 
 

Der Verein macht es sich zur Aufgabe: 
 Die Tradition des häuslichen Bierbrauens in Deutschland zu fördern, zu beleben und bekannt zu 

machen.  
 Den Erfahrungsaustausch von Hausbrauern zu organisieren und dabei als Forum für die 

Entwicklung von Hausbrautechnologie und die Verbreitung von Hausbrauwissen zu wirken.  
 Gegenüber der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik als auch bei den Mitgliedern das Bewusstsein 

und Verständnis für Bierqualitäten und Sortenvielfalt zu stärken.  
 Den verantwortungsvollen Umgang mit dem alkoholhaltigen Lebens- und Genussmittel Bier zu 

fördern.  
 Die Einhaltung des deutschen wie bayerischen Reinheitsgebotes zu fördern.  
 Brauaktivitäten auch ohne Einhaltung des Reinheitsgebotes zu unterstützen.  

Um die Vereinsziele zu verwirklichen organisiert der Verein Fortbildungsveranstaltungen, Seminare und 
Kongresse und gibt Publikationen heraus. Die Mitgliederinformation erfolgt per Mitteilungsblatt, das durch 
Postversand, nach Bekundung durch das Mitglied aber auch per E-Mail oder Internetdownload (von der 
Vereinshomepage), zur Verfügung gestellt wird. 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Vorstands Präsidiums- und 
Vereinsmitglieder werden aus ihrer Tätigkeit für den Verein keine finanziellen Vorteile erwachsen. Soweit 
Mitglieder des Vereins ehrenamtlich tätig sind, haben sie Anspruch auf Erstattung ihrer tatsächlichen 
Aufwendungen. Diese können durch Beschluss der Mitgliederversammlung pauschaliert werden. Der 
Verein darf keine Person durch Ausgaben, die den satzungsgemäßen Zwecken des Vereins fremd sind, 
begünstigen. 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 

Mitglied des Vereines können werden: 
 natürliche Personen als Vollmitglieder,  
 natürliche Personen als Ehrenmitglieder mit vollem Informationsanspruch und Stimmrecht in der 

Mitgliederversammlung,  
 juristische Personen (z.B. GmbH, AG, GbR etc.) mit vollem Informationsanspruch und einem 

Stimmrecht (mit Vollmacht ihres gesetzlichen Vertreters, z.B. Vorstand, Geschäftsführer etc.) in der 
Mitgliederversammlung 

 natürliche oder juristische Personen als Fördermitglieder mit vollem Informationsanspruch und 
ohne Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.  

 Der Aufnahmeantrag ist in schriftlicher Form an den Verein zu richten. Über die Aufnahme von 
Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Bewerber, deren Aufnahmeantrag nicht angenommen 
wurde, können die Mitgliederversammlung anrufen, die endgültig über ihre Aufnahme entscheidet.  
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§ 4 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch eine elektronische Datenverarbeitung (EDV). Die 
personenbezogenen Mitgliederdaten werden elektronisch erfasst und gespeichert.  Der Schutz der 
Privatsphäre der Mitglieder ist von großer Bedeutung. Deshalb ist es selbstverständlich, dass die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen eingehalten und persönliche Daten vertraulich behandelt werden. 
Die Datenschutzpraxis des Vereins richtet sich nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem ergänzend anwendbaren Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die DSGVO und das BDSG finden in 
seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.  
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 
weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen – die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen erfasst 
wurden - in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien des Vereins zu. 
 
Die Mitgliederinformation erfolgt mittels elektronischer Medien und auf dem postalischen Zustellungsweg. 
Beide Medien sind gleichwertig. 
 

§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft endet: 
 durch schriftliche Austrittserklärung mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende.  
 durch Streichung von der Mitgliederliste, wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung mit der 

Zahlung des Beitrages im Rückstand ist.  
 bei juristischen Personen durch deren Liquidation, Löschung oder Auflösung. 
 durch Ausschluss aus dem Verein aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung, wenn 

das Mitglied gegen die Vereinsinteressen durch vereinsschädigendes Verhalten verstoßen hat.  
 mit dem Tod des Mitglieds.  

 

§ 6 Mitgliedsbeitrag 
 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden 
von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit. 
 

§ 7 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind: 
 die Mitgliederversammlung  
 der Vorstand das Präsidium 
 die Geschäftsführung  

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan, sie hat Antrags- und Beschlussrecht in allen 
Angelegenheiten, die dem Zweck des Vereins dienen. Der Vorstand Das Präsidium sowie die 
Geschäftsführung sind an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden. 
 

§ 8 Der Vorstand Das Präsidium 
 

Der Vorstand Das Präsidium vertritt den Verein nach außen. Der Vorstand Das Präsidium besteht aus dem 
1. Vorsitzenden Präsidenten, dem stellvertretenden Vorsitzenden Vize-Präsidenten, dem Kassenwart 
Schatzmeister, dem Schriftführer Sekretär sowie Mitgliedern mit besonderen organisatorischen Aufgaben, 
die durch die Mitgliederversammlung eingesetzt wurden. Die Aufgabengebiete für die Mitglieder mit 
besonderen organisatorischen Aufgaben werden durch den Vorstand das Präsidium festgelegt und einer 
fachlichen Sparte zugeordnet. 
Vorstand Präsidium im Sinne des § 26 BGB sind: 

 der 1. Vorsitzende dem Präsidenten 
 der stellvertretende Vorsitzende dem Vize-Präsidenten 
 der Kassenwart dem Schatzmeister 
 der Schriftführer dem Sekretär 
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Der erste Vorsitzende Präsident vertritt den Verein alleine, im übrigen vertreten je zwei Vorstandsmitglieder 
Präsidiumsmitglieder den Verein gemeinsam. Im Innenverhältnis gilt, dass die weiteren Vorstandsmitglieder 
Präsidiumsmitglieder den Verein nur dann vertreten dürfen, wenn der erste Vorsitzende Präsident 
verhindert ist. 
Der Vorstand Das Präsidium ist berechtigt, einen Geschäftsführer aus seiner Mitte als besonderen Vertreter 
gemäß § 30 BGB zu bestellen bzw. abzuberufen. Mit dieser Bestellung obliegt dem Vorstand Präsidium die 
Verhandlung und der Abschluss eines Geschäftsführervertrages in dem auch die Vergütung geregelt ist. 
Ferner ist der Vorstand das Präsidium berechtigt, zu seinen Sitzungen Dritte als Berater hinzuzuziehen. 
Der Vorsitzende Der Präsident und seine Vertreter sind an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und 
des Vorstandes Präsidiums gebunden. 
Der Vorstand Das Präsidium entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden Präsidenten den Ausschlag. Die Mitglieder des Vorstandes Präsidiums mit besonderen 
organisatorischen Aufgaben haben je fachlicher Sparte nur ein Stimmrecht. 
Der Vorstand Das Präsidium wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt und bleibt 
bis zu Neuwahlen im Amt. Seine Amtszeit beträgt drei Jahre. Vorstandsmitglieder Präsidiumsmitglieder 
können jederzeit mit einer 2/3-Mehrheit der Mitgliederversammlung abgewählt werden, wenn gleichzeitig 
neue Vorstandsmitglieder Präsidiumsmitglieder gewählt werden. Der Vorstand Das Präsidium setzt die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung um. Er führt die Vereinsgeschäfte, soweit sie nicht der 
Mitgliederversammlung obliegen. Der Vorstand Das Präsidium führt die Geschäfte ehrenamtlich, mit 
Ausnahme des Geschäftsführers. Der Vorstand Das Präsidium kann Ordnungen erlassen, die die 
Geschäftstätigkeiten regeln. 
 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung soll jährlich mindestens einmal stattfinden. Sie wird vom Vorstand Präsidium 
unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 Tagen durch schriftliche Einladung an 
die Mitglieder einberufen. Zusätzliche Mitgliederversammlungen können in wichtigen Fällen vom Vorstand 
Präsidium einberufen werden oder wenn 30% der Mitglieder dies verlangen. 
Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

 Wahl des Vorstandes Präsidiums. Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrem Kreis den Vorstand 
das Präsidium und kann weitere Mitglieder für den Vorstand das Präsidium mit besonderen 
organisatorischen Aufgaben auf Vorschlag des Vorstandes Präsidiums durch Wahl einsetzen.  

 Wahl der Kassenprüfer analog der Amtsperiode des Vorstandes Präsidiums. Die Kassenprüfer 
haben nach Ablauf des Geschäftsjahres anhand der Bücher und Belege die Kassenführung 
rechnerisch und sachlich zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung der Mitgliederversammlung 
zu berichten. Die Kassenprüfer gehören nicht dem Vorstand Präsidium an, sind aber berechtigt bei 
den Beratungen/Sitzungen des Vorstandes Präsidiums anwesend zu sein.  

 Beschlüsse über Geschäfts- und Kassenbericht, Entlastung des Vorstandes Präsidiums und der 
Kassenprüfer, Beitragsfestsetzung, Satzungsänderung oder Auflösung des Vereins.  

 Die Beschlussfassung über eine Ehrenmitgliedschaft erfolgt mit einfacher Mehrheit. Vorschläge 
über zu ehrende Mitglieder müssen schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand Präsidium 
eingereicht werden, so dass eine Prüfung der Kriterien und die Vorbereitung der Beschlussfassung 
für die Mitgliederversammlung möglich ist.  

Die Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über 
Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 
 
Der Versand der Einladungen zur Mitgliederversammlung erfolgt an die letzte dem Verein von dem Mitglied 
bekannt gegebene Adresse bzw. E-Mail-Adresse. Mitglieder sind verpflichtet, Adressänderungen oder 
Änderung der E-Mail-Adresse dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 9a Online-Mitgliederversammlung 
und 

schriftliche Beschlussfassungen 
 
(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der Vorstand das 

Präsidium nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an 
der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre 
Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben (Online-Mitgliederversammlung).  

 
(2) Der Vorstand Das Präsidium kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ 

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer solchen 
Mitgliederversammlung beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder 
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an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. mittels Zuteilung eines 
individuellen Logins). 

 
(3) Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Bestandteil der Satzung. Für 

Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist der Vorstand das Präsidium zuständig, 
der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung wird 
mit der Veröffentlichung im Vereinsmitteilungsblatt (Die Mitgliederinformation erfolgt mittels 
elektronischer Medien und auf dem postalischen Zustellungsweg. Beide Medien sind gleichwertig.) und 
auf der Homepage des Vereins für alle Mitglieder verbindlich.  

 
(4) Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Mitgliederversammlung gültig, wenn

         
 alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden,  
 bis zu dem vom Vorstand Präsidium gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre 

Stimmen in Textform abgegeben hat und  
 der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 
(5) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen Präsidiumssitzungen und 

Vorstandsbeschlüsse Präsidiumsbeschlüsse entsprechend. 
 
 

§ 10 Geschäftsführer 
 

Der Verein hat einen Geschäftsführer. 
Der Geschäftsführer wird für die jeweilige Amtsperiode (analog der des Vorstandes Präsidiums) durch den 
Vorstand bestimmt. 
 

§ 11 Aufgaben des Geschäftsführers 
 

Der Geschäftsführer führt die Mitgliederverwaltung einschließlich der ihm zugewiesenen Tätigkeiten des 
Vereins nach der Maßgabe der Satzung, den Beschlüssen der Mitgliederversammlung und der vom 
Vorstand Präsidium generell und im Einzelfall erteilten Anweisungen. 
Der Geschäftsführer hat der Mitgliederversammlung jährlich über den Verlauf der Geschäfte und die Lage 
des Vereins zu berichten. 
 

§ 12 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse 
 

Alle in der Mitgliederversammlung getroffenen Beschlüsse werden durch ein Protokoll festgehalten. 
Protokollführer ist eine Person des Vorstandes Präsidiums. Protokoll muss nach Abschluss der Sitzung von 
mindestens zwei anwesenden Vorständen Präsidiumsmitgliedern unterzeichnet werden. Protokoll wird beim 
Schriftführer Sekretär hinterlegt. 
 
 
 
 

§ 13 Auflösung und Liquidation des Vereins 
 

Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit diesem Tagesordnungspunkt einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn mindestens 2/3 der anwesenden 
Mitglieder sich für die Auflösung entscheiden. 
Bei einer Auflösung des Vereins fällt ein eventuelles Vereinsvermögen an ein gemeinnütziges 
Brauereimuseum. 
 

§ 14 Alles Weitere regelt das Vereinsgesetz. 
 

Verantwortlich für die Reinschrift aus verschiedenen vorgelegten und geänderten Fassungen der Satzung, 
nach bestem Wissen und Gewissen: 
 
Michael Mihm, 1. Vorsitzender, 
Am Neuenstein 47, 97762 Hammelburg 
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